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W/as 1st eline Bıschofskonferenz?

Zur Dıskussion den theologischen Status der Bıschotskonferenzen

Die Zeıitschriftt „Amerıca“ diskutiert ın eıner ıhrer etzten Nummern eınen Text der
römıiıschen Bıschofskongregation, der den Tıtel tragt: „Der theologische un

<<Jurıdische Status der Bischofskonferenzen Der lext wırd VO der Bıschofskon-
gregatıon ausdrücklich als Entwurf vorgestellt, der den Bıschöfen A Prüfung
übersandt werde und nıchts vorentscheıden solle

ıne Dıiıskussion ber den Status der Bıschotskonferenzen wurde bereıits auf dem
Zweıten Vatikanıschen Konzıl geführt. Neue Argumente grundsätzlıcher Art sınd
seıtdem aum hinzugekommen. Wohl wurden ınzwıschen weltweiıt ın un mıt den
Bischofskonferenzen Erfahrungen gemacht, die diese Diskussion Neu belebt
haben Denn dıe selıt dem vorıgen Jahrhundert In ein1ıgen Ländern entstandenen
Bıschotskonferenzen wurden seit dem Konzıl hıerarchischen Miıttelinstanzen
zwıschen den Eınzelbischöfen und Rom mıt eıgenen Befugnissen ausgebaut und
weltweıt errichtet. Heute oıbt 100 Bıschofskonferenzen, und iıhre Bedeutung 1St
standıg gewachsen.

Das Problem

Das Problem, ber das diskutiert wırd, 1St 300074 ZESaAQL dieses: Das Konzıl
empfahl Partikularkonzilien und dıe. Errichtung VO Bıschofskonferenzen,
„dıe Eccles1iae in der Ecclesıja wıeder Z Geltung un AA Wırken bringen““.
Begrenzt wiırd dıe Zuständigkeıit der Bischofskonferenz als hiıerarchischer Miıttelın-

eınerseıts durch dıe Vollmacht der Bischöte für ıhre Diözese und anderseıts
durch dıe Vollmachten des Papstes und des Bıschofskollegiums für dıe Gesamtkir-
che Wiährend diese beiden Eckgröfsen ZUur unaufgebbaren Verfassung der Kırche
gehören, trıfft das für die Bischofskonferenz nıcht Wenn also die Exıstenz
VO Bischotskonferenzen nıcht theologisch zwıngend 1St, stellt sıch die Frage, ob
S1€e überhaupt eın theologisches Fundament haben un WENN Ja, welcher Art dieses
1St Genauer gesprochen 1St kontrovers, ob die Bischofskonferenz eiıne echte, Wenn
auch teilhafte Verwirklichung der bischöflichen Kollegzalıtät 1St, W1e€e S1€e 1mM
Apostelkollegıum vorgebildet und 1im heutigen Bıschofskollegiıum als SaNzZCM ıhre
Vollgestalt hat, oder ob S1e ganz anderes 1St, nämlıch der blofß zweckmdfßıge
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Zusammenschlufß der Bischöte eınes bestimmten Gebiets, sıch 1n praktischen
Fragen der Pastoral untereinander abzustimmen.

Um och gEeNAUCI se1ın, 1sSt unterscheıiden zwischen dem Bereıch, den
Bischofskonterenzen VO allgemeınen Recht eıne Gesetzgebungskompetenz ZUSC-
wıesen wiırd, und dem Bereıich, für den 1€es nıcht der Fall 1St Im ersten Bereich
tassen S1e rechtsverbindliche, auch den FEinzelbischof bindende Beschlüsse. uch
WE ıhnen diese Kompetenzen tormal VO der höchsten Autorität zugewıesen
werden, 1St dıe Vollmacht, die s$1e 1er wahrnehmen, nıcht delegıert, sondern eıne
wahre bischöfliche Vollmacht teilkirchlicher Ärt, namlıch für alle Teilkirchen iıhrer
regionalen Zuständigkeıit und nıcht NUur tür die eigene Diözese?. Hıer handelt die
Bischofskonterenz als bischötliches Kollegialorgan *. Die Vollmacht, die die
Bischöte dabel ausüben, 1St also yöttlichen Rechts, ıhre ormale Zuständigkeitsum-
schreibung 1Sst kırchlichen Rechts”?.

Bleibt demnach die rage ach dem rechtlich nıcht umschriebenen Bereich.
Handeln die Bischöte jer NUur jeder für sıch und ıhre Diözese, da{fß mehrheitlich
zustande gekommene Beschlüsse die überstimmten Bischöte nıcht bınden? Wırd
dıe kollegiale Dimension des Bischoftsamts und dıe ıhr eigentümlıche Verpflich-
tungskraft jer also in keiner Weıse wırksam? (senau da TeCHNEN sıch die
Meınungen. Die eınen gestehen ZW ar Z da eın Affectus collegialis den Bischoft
SZ.ALT: orge ber die Grenzen der eiıgenen Diözese hınaus verpflichte, da{ß sıch
nıcht willkürlich der Zusammenarbeıt ınnerhal der Region entziehen dürtfe; aber
be1 gemeınsamen Unternehmungen handle 65 sıch 1Ur eın bollektives 7 usam-
mengehen, nıcht eın eigentlich kollegiales Handeln. Fur die anderen dagegen
lıegt be] solchen gemeınsamen Unternehmungen eıne echte, WenNnn auch teiılhatte
Verwirklichung bischötlicher Kollegialıtät VOTlT, der sıch der Einzelbischof NUur AUuUs

schwerwiegenden Gründen entzıiehen dürfe
W as sıch bislang sehr theoretisch ausnımmt, wırd konkret und gewıinnt

Aktualıtät bezüglıch der Lehrkombpetenz der Bischofskonterenzen. Denn s1e
gehört nıcht dem rechtlich umschriebenen Bereıch, ın dem die Bischotskonte-
TCHZ als Kollegialorgan 1m juridischen Sınn tatıg wırd Die Kritiker der bısherigen
Entwicklung befürchten, da{fß dıe wachsende Tätigkeıit der Bischotskonterenzen
dıe unveriußerliche Verantwortung sowohl der Einzelbischöte tüur ıhre Diözese
WwW1e€e dıe der gesamtkirchlichen Autoriıtät des Papstes und des Bischotskollegiums
aushöhlt. Dıiese Geftahr sehen S1€e besonders 1m Bereich der Lehre gegeben, die
Bischofskonferenzen zunehmend miıt Erklärungen moralischen, sozıalethi-
schen der anderen Fragen der Lehre hervortreten, herausgefordert durch dıe
Anfragen der Gläubigen und die besonderen Umstände ıhrer Regıon. ıne Reihe
VO Kritikern bestreıtet den Bischofskonterenzen eıne eıgene Lehrkompetenz, die
über dıe Autorität der beteiligten Einzelbischöte tür iıhre 10zese hinausgeht.
Komme gemeiınsamen Lehräufßserungen, handle CS sıch nıcht kollegiales
Handeln, sondern blo{fß eın kollektives besser hieße 68} koordiniertes
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Handeln, das die nıcht zustımmenden Eiınzelbischöfe nıcht bınde Kollegıal 1im
strikten Sınn könne allein das Biıschofskollegium als BaNZCS miı1ıt seınem Haupt, dem
Papst; handeln, und LLUTr dieses (bzw der Papst) könne bındende Lehrbeschlüsse
tassen (collegialıtas effectiva).

Die Gegenkritik sıeht darın grundlegende Erkenntnisse und Neuorıentierungen
des Konzıils 1n rage gestellt®. Sıe hınter dieser Kritik den Wiıderstand
„konservatıver“ Bischöfe mehrheitlich verabschiedete gemeiınsame Hırten-
briefe der Bıschofskonferenzen und eınen wachsenden zentralistischen ruck
Romss, das autf diese Weıse der beklagten Verwiırrung in der Kırche teuern und
eınen sıch anbahnenden Pluralismus ın Grenzen halten wolle Vertreter der
Gegenkritik stellen zudem diejenigen, die der Bischofskonferenz jedes theologi-
sche Fundament als Teilverwirklichung VO Kollegialıtät bestreıten, dıe rage, W as
denn das theologische Fundament Jenes Bereichs sel,; für den das allgemeıne Recht
verbindliches Handeln der Konferenz vorsıieht, wolle I1a  z; die Bereichsabgrenzung
nıcht reın posıtıvıstisch begründen.

Die Antwort des Konzıls un: nachkonziliare Stellungnahmen
Die entsprechenden Argumente für und eıne Erweıterung der Kompetenz

der Bischofskonferenz un deren kollegialen Charakter wurden bereits auf dem
Konzıil ausgetauscht; BK  > 1st die Akzentujerung der rage der Lehrkompetenz. Eın
Blick aut die honzılıare Debatte sollte u1ls ındes davor arncn, die unterschiedli-
chen Haltungen ın dieser Frage als „konservatıv“ und „progressiv“ etikettieren.
Zweıtellos die Vertreter der „konservatıven“ Mınderheıiıt auf dem Konzıil
zumelıst eıne Aufwertung der Biıschotskonterenz ber auch dıe Kardınäle
Frings® un Alfrink die beide der aut Reform drängenden Mehrheit angehörten,
wollten dıe Freiheit der Biıschöte gewahrt sehen un sprachen sıch zunächst
den Ausbau der Bischofskonferenz eiınem Kollegialorgan dUus, WenNnn auch dUus
anderen Otıven als die Minderheit.

Wegen der unterschiedlichen Interessenlage entschlofß sıch das Konzıil
otfenen Formulierungen. Dıie Bischofskonferenzen könnten, die Kirchenkonsti-
tutıon „Lumen gentium“, eıne truchtbare Hılte eısten un die kollegiale Gesıin-
NUung („collegıalıs affectus“) eıner konkreten Verwirklichung tühren (LG 23)
Im Dekret über die Hırtenaufgabe der Bıschöfe „Christus Dominus“ heißt C5S, da{fß
in den Bischofskonferenzen die Bıschöte eınes estimmten Landes oder Gebietes
ihren Hırtendienst gemeınsam („conıunctim“) ausüben (CD 38) Die Verwendung
des Ausdrucks „conıunctim“ „collegıialıter“ geschah nıcht, den Bıschots-
konterenzen jeden kollegialen Charakter abzusprechen, sondern diese Frage
nıcht VOT eıner gCNAUCIEN Klärung entscheıiden. Wohl wurde 1n „Christus
Dominus“ der rechtliche Ausbau der Bischofskonferenz eingeleıtet. Rechtsstel-
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lung, organısatorische Struktur und Arbeıtsweise der Bischoftskonferenz werden
jJetzt 1mM revidierten Kodex VO 1983 geregelt?”.

Aus dem konzıliıaren Kontext und den rechtlichen Bestimmungen ergeben sıch
ZWAar eıne Reihe VO  = Hınweıisen auf den theologischen Ort der Bischofskonferenz.
Dennoch lıeben die 1m Konzıil diskutierten grundsätzlichen Fragen ungeklärt.
Deshalb empfahl dıe außerordentliche Bischofssynode VO 1985, dıe sıch mıiıt den
Auswiırkungen des Konzıils beschättigte, den theologischen Ort der Bischofskon-
terenz untersuchen un besonders die rage ach ihrer Lehrautorität klären
(I1 b)11 Das Ergebnis der entsprechenden Beratungen, dıe der Papst iınzwischen
anordnete, legt die Bıschofskongregation jetzt MIıt ıhrem Textentwurt VOT.

Um den Standpunkt, den der Text der Bıschofskongregation dazu einnımmt,
beurteilen können, verdienen neben der konzıliaren Debatte auch jene Stimmen
und Stellungnahmen Beachtung, die 1n den etzten Jahren 1ın dieser rageC
bracht wurden. Am deutlichsten wurde ach Henrı de Lubac** der Prätekt der
römischen Glaubenskongregatıion, Kardınal KRatzınger, 1ın dem Interview, das A

1984 dem Journalısten Vıttorio0 essorIı1 gewährte””. Er stellte fest, „‚dafß die
Biıschotskonterenzen keine theologische Grundlage haben, S1e gehören nıcht D
unaufgebbaren Struktur der Kırche, W1e S1e VO Christus gewollt 1St S1e haben
NUuUr eıne praktische, konkrete Funktion“. Ferner: „Keıne Bischotskonftferenz hat
als solche eıne lehramtlıche Funktion. Entsprechende Dokumente verdanken ıhr
Gewicht alleın der Zustimmung, die ıhnen VO den einzelnen Biıschöten gegeben
wırd  CC Idiese Feststellungen ührten bei nıcht wenıgen Bischöten un Theologen

Unruhe und Reaktionen. Das W arlr VOT allem in den Vereinigten Staaten der
Falll* Hıer hatte I1a  ’ den Eindruck, der Kardınal habe die Hırtenbriefe der
amerıkanıschen Bischotskonterenz 7A0 RE Friedensirage (1983) un: ZUr Wıirtschafts-
ethık (1986) 1mMm Auge. ber auch iın Lateinamerika und Europa, die Lehräufße-
runschn der Bischofskonterenzen N: Befreiungstheologie bzw 7A0 BE Enzyklıka
apst Pauls VE Humanae vıtae betrotten seın schienen, stießen dıe Bemerkun-
CI des Kardınals auf Interesse.

Kardıinal Ratzınger konkrete Sorgen als Grund tür seıne AÄußerung. Er
erinnert daran, da{fß das Konzıil dıe Verantwortung des Bıschots stärken wollte.
„Dıie entschiedene Neubetonung der Rolle des Bischofs 1St 1n Wirklichkeit verhallt,
oder S1e droht durch die Einbindung der Bischöte 1ın ımmer strafter durchorgani-
sıerte Bischofskonterenzen mıt ıhren oft schwerftfälligen bürokratischen Strukturen
geradezu erstickt werden.  «15 1985 veröftentlichte die Internationale T’heologen-
ROommM1sSsSiON; deren Präsiıdent Kardınal Ratzınger ISt, ıhren Text ausgewählten
Themen der Ekklesiologie, der sıch gleichfalls mi1t dem Status der Bischotskonte-
PENZ befaßt1® Nachdem die Kommuıissıon die Bischofskonferenzen als „eıne
konkrete Gestalt der Kırcheneinheıt 1ın der Vieltalt der Kulturen und menschlichen
Lebenslagen“ gewürdıgt un: ıhren Nutzen, Ja ıhre pastorale Notwendigkeıt
hervorgehoben hat, stellt s1e die kritische rage: „Mulfßfß I11all aber, W1€ C5S zuweılen

438



Was 1St EINE Bıschofskonferenz?

geschieht weıl ıhnen SEMEINSAME Arbeit geleistet wırd darın auch speziıfısche
kollegiale Instanzen dem strıkten Sınn sehen, WI1eE S1IC Lumen Gentium (22 29)
un das Dekret Christus Domuinus (4 anerkennen?“ (5 Die Kommıissıon
bestreıtet dıes Das Konzıl habe den geNaANNTEN Texten den Begriff „Kollegiali-
FaTt 11UT A JI] bezug aut die Gesamtkirche VO der Gesamtheit aller Bischöfe
FEinheit M1 dem Papst verwendet Dieser Sachverhalt verwirkliche sıch vollkom-
991401 be] ökumenischen Konzıl oder be] einheıtlichen Handeln aller
Bischöfe einıgermafßen auch be] der Bıschofssynode, „dıe als echter, WenNn auch
teilhafter Ausdruck der Gesamtkollegialität gelten anı  « Die Bıschofskonferen-
T7A dagegen „CNtspringen der Urganısatıon oder der konkreten Gestalt der Kırche
(1ure eccles1iastico) Die Anwendung der Begriftfe Kollegium ‚Kollegialıtät
kollegıal Al daher 1Ur analogem theologisch uneigentliıchem Sınn VO ıhnen

gelten
Die Kommıissıon hat ıhre Interpretation der Konzilstexte nıcht niäher begründet

ıne Untersuchung der Konzilsgeschichte spricht dafür, da das Konzıiıl
den Begriff „kollegıial“ hinsıchtlich der Bıschofskonferenz nıcht deswegen VEerMmMM1LE-
den hat, weı] 6S ıhr 3 eden kollegialen Charakter absprechen, sondern weıl CS diese
rage offenhalten wollte.

Schließlich hat sıch die außerordentliche Bıschofssynode VO  5 1985 ıhrem
Schlußbericht ZUu Status der Bischofskonferenz geadußert Der Schlußbericht
interpretiert dıe Konzilstexte nıcht restriktiv WIC dıe Theologenkommission Er
spricht VO „verschıedenen Teilverwirklichungen, die authentische Zeichen un
Werkzeuge des Siınnes für Kollegialıtät und denen auch die Bıschofskon-
terenzen gehörten (11 4)17 Auft der ontologisch sakramentalen Ebene der
Communı1o0 Ekklesiologie ansetzend der Schlußbericht das eiıgentlich theo-
logische Fundament der Bischotskonferenz autf Walter Kasper der damalige
Sondersekretär der Bıschotssynode, taßt die Erläuterungen des Schlußbe-
richts „Aufgrund dieser ontologıischen un: sakramentalen Grundla-
SC 1ST die Kollegialıtät der Biıschöfe nıcht L11UTr C1iNe Jurıdische Gröfße S1C 1ST deshalb
nıcht auf die collegialıtas effectiva begrenzen Folglich dart auch die collegıalıtas
attectiva nıcht als C1iNE C1in emotionale Größe, als C116 blofße kollegiale Gesinnung
verstanden werden dıe collegialıtas affectiva 1ST vielmehr Ausdruck der ontolo-
yısch sakramentalen Realıtät der Kollegialıtät insotern 1ST S1IC der collegialıtas
eftectiva als deren Grundlage vorgeordnet «18 Deshalb gebe CS neben dera-
len und vollen Verwirklichung der Kollegialıtät Bıschofskollegium Formen
teiılhafter Verwirklichung, die als Zeichen und Werkzeuge der Kollegialıtät
Vollsinn verstehen uch WeNn dıe Biıschotskonferenz den geschicht-
iıch varıablen Ausdrucksgestalten der Kollegialıtät gehöre, habe SIC dennoch C1iNn
Fundament der unautfgebbaren Verfassung der Kırche und ıhres Amtes Ius
divinum
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Der Textentwurt der Bischofskongregation
Der Textentwurtf der römiıschen Bischofskongregation ISt seıner Tendenz und

den onkreten Folgerungen ach aut der Seıte der ben angeführten Kritiker der
bisherigen Entwicklung anzusiedeln. Wıe die außerordentliche Bischofssynode
sıeht der Entwurt ZWAaTr iın der Kollegialıtät der Bischöfe eıne Auspraägung des
Communio-Charakters der Kırche. och $ällt bereıts 1er eıne durchgehende
Akzentsetzung auf die universaliıstische Sıcht, die den Gemeinschaftscharakter tast
ausschließlich für die Ebene der esamtkirche enttaltet. Der Entwurtf spricht VO

der ontologischen und geschichtlichen Priorität der esamtkirche gegenüber der
Einzelkirche. Das organısche Ineinander VO Ortskirchen un Gesamtkıirche, das
die eucharistische Communio-Ekklesiologie des Konzıils hervorhob, wiırd aum
gewürdıgt. Daraus folgt eın weıterer Akzent: die einseıtıge Betonung der vyertika-
len Aspekte der Kollegialıtät, während dıe horizontalen Aspekte wenıger beachtet
werden. So wiırd VO Kollegıum DESARLT, da{fß 6S 1ın ıhm gegenseıtıge Bındungen
7zwischen aup un Gliedern o1Dt, nıcht aber, da{fß „dıe kollegiale Einheit auch in
den wechselseıtigen Beziehungen der einzelnen Bischöfe den Teilkirchen W1€
FAIT: Gesamtkirche ın Erscheinung tritt“ (LEG 23)

Diese Akzentsetzungen wirken sıch auUs, WenNnln 1m tolgenden VO der bonkreten
Verwirklichung der Kollegzalıität dıe ede 1St Der Textentwurf greift 1er nıcht den
Ansatz der außerordentlichen Bischofssynode auf,; sondern tolgt der restriktiven
inıe der Theologenkommission.

Der Entwurt geht VO der Unterscheidung zwıschen effektiver un affektiver
Kollegialıtät AUsSs eıne Unterscheidung, die, W1e€e der lext zug1bt, iın den Konzıils-
texten nıcht vorkommt“®. Be1 der effektiven Kollegialıtät handle 65 sıch alleın
jene Kollegialıtät 1mM striıkten Sınn, die 1L1UT dem Bischofskollegiıum als BaNzZCIM mMiıt
seınem aupt zukomme. In allen anderen Fällen werde der Attectus collegıalıs
wırksam un könne I111anl ur 1m analogen, theologisch uneigentlichen nn 1er
wiıird auf dıe Theologenkommissıon verwıesen VO Kollegialıtät sprechen. Hıer
wiırd der Gebrauch des Begritfs „Atffectus collegialıs“ durch das Konzıil verkannt.
Wıe Kasper 1m Anschlufß die außerordentliche Biıschofssynode klarstellt,
dient dieser Begrifft dem Konzıl nıcht ZUr jurıdischen Abgrenzung der verschiede-
nen Verwirklichungstormen VO Kollegialıtät. Vielmehr 1St der Affectus collegıalıs
Ausdruck der ontologisch-sakramentalen Realıtät der Kollegialıtät 21 Diese Realı-
tat 1St dıe Grundlage vieler Formen bischöflichen Zusammenwirkens, der kollegıa-
le Affekt aber der Geıst, der S1e beseelt.

Interessanterweıse beruftt sıch der Textentwurt gleich danach aut die Kollegıiali-
tat als ontologisch-sakramentale Wiırklichkeıit, begründen, die
römiısche Bischofssynode 1m Gegensatz Z1T: Bischotskonterenz dıe orm eıner
echten, aber teiılweısen Kollegialıtät darstelle, obgleich sS1e nıcht in eıner Sstreng
kollegialen Handlung tatıg werde und dıe Kollegialıtät sıch somıt nıcht voll in ıhr
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verwirkliche. Trıttt dasselbe, 1st fragen, nıcht aber auch auf die Bischotskon-
terenz selbst WwWenn C555 sıch be1 ıhr 1Ur eıne Verwirklichung teilkırchlicher,
nıcht gesamtkırchlicher Art handelt? Authentisches Zeichen und Werkzeug der
ontologischen Wirklichkeit „Kollegialıtaät“, der sS1e auf ıhre Weıse partızıpılert,
1St auch die Bischofskonferenz, und das iın eınem durchaus theologischen Sınn.
Wenn die Theologenkommıissıon VO eınem theologisch uneigentlichen Sınn dieser
Partızıpation spricht, ll S1e damıt vermutlıch ausdrücken, da{ß dıe Bischofskonfe-
TG117Z sıch nıcht theologısch zwingend A4aUS der kollegialen Verfassung des Bischofs-
AaINıTS ergıbt.

Hıer iSt aut eınen grundsätzlıchen Defekt des romıschen Entwurftfs aufmerksam
machen: die dauernde Vermischung der juridischen und der ontologisch-

sakramentalen Sprachebenen 2 Exemplarisch dafür 1St der Gebrauch der Begrifftfe
„Kollegium“, „Kollegialıtät“ und „kollegıal“. Der Begriff „Kollegium“ wurde
VO 7 weıten Vatikanum ausschließlich für das Bischofskollegium 1in seıner
esamtheıt mıt seınem aupt, dem apst, reservıert (LG Z Nota
praevıa). Deshalb z1bt CS LLUT eın kırchliches Rechtssubjekt, aut das der Begritt
„Kollegıum“ Juridisch 1m strıkten Sınn zutritft. „Kollegialıtat“ dagegen bezeichnet
dıe Gemeinschattsdimension, die dem Bischofsamt AUS seıner Verwurzelung 1m
Apostelkollegıum un Aaus dem grundlegenden Communio-Charakter der Kırche
zukommt. Die Kollegıalıtät der Bischöfe 1St, W1e der Textentwurf zutreffend Sagt,
1im Grund nıchts anderes als die kırchliche Communıi10, W1e€e s$1e sıch aut der Ebene
der Hırten auspragt. Und w1e dıe kırchliche Commun10 verschiedene Ebenen un
Strukturen ıhrer Verwirklichung hat, können auch die entsprechenden Formen
bischöflichen usammenwirkens als „kollegıa bezeichnet werden, selbst WeNn 6S

nıcht kte eınes Kollegıums 1im strikten Sınn sınd Wıe „Communıo“ bezeichnet
auch „Kollegialıtat“ eıne „organische Wırklichkeit, dıe eıne rechtliche Gestalt
verlangt un zugleich VO  a} der Liebe beseelt 1St  CC (Nota praevıa

„Kollegialıtät“ 1St somıt eıne zwesentliche Eigenschaft des Bıschofsamts, die alle
Formen bischöflichen Zusammenwirkens qualifiziert. Das Bischofskollegium als
SANZCS 1St ıhre Vollgestalt, dıe Liebe, dıe diese Vollgestalt WI1e€e dıe teilhaften
Verwirklichungen VO Kollegialıtät beseelen soll; 1St der Affectus collegialıs.
Unzulässıg 1St die Einschränkung der effektiven Kollegzalıtät auf die Tätıgkeit des
Bıschofskollegiums als SaNZCIM. IDDenn eftektive Kollegialıtat oibt CS auch dort,
das Bischofskollegium nıcht AIn voller Tätıgkeit“ 1St Nota praevıa bei
Dekreten der Bischotskonterenz gemäifßs c.455/C1IC, die 1mM Gegensatz den
persönlıchen Akten der Bischöte deshalb der Überprüfung durch den Apostoli-
schen Stuhl bedürten, weıl S$1e verbindliche Beschlüsse eınes Kollegialorgans sınd.
Ettektiv 1Sst die Kollegialıtät deshalb ebenfalls ın der gesetzgeberischen Tätigkeit der
Bischofskonfterenz. ber auch außerhalb dieses Bereichs handelt die Bischofskon-
terenz beratend und beschließend taktısch, WE auch nıcht rechtlich bındend
effgktiv un macht sıch der tordernde Anspruch der Kollegialıtät aut Zusammen-
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wirken geltend, aufßer INa  ® wolle dem römiıschen lext unterstellen, empftehle
den Biıschöten eınen wırksamen Atfftekt ohne jeden Etifekt, dem S1e nıcht durch
gesetzliche Anordnung gehalten sınd

Auft die Ebene eıner ontologıschen Erörterung begibt sıch der römische TLextent-
wurt dort, VO der Natur des Bischofsamts handelt. Seiner Natur ach se1 CS

sowohl kollegial als auch persönlich, wobel die beiden Dimensionen nıcht als
Alternatıven anzusehen selen. Denn auch die persönlichen kte des Einzel-
bischofs, die ın seıner unveräufßerlichen Verantwortung VO Christus, den
repräsentiert, für seıne Diözese SCLZT; muüßten offenbleiben für eıne wenıgstens
einschlufßsweise Kollegialıtät, weıl s1e mındestens in den Folgen sıch autf andere
Teilkirchen und dadurch auch autf die Kıirche auswiırkten. Rıchtig sıeht der
Entwurt annn im Attectus collegıalıs den Ausdruck dieser objektiven kollegialen
Dımension des Bischotsamts. Auft dieser Lınıe annn der Entwurt auch CHhCN Akten
des Bischots eınen gewıssen teilweıse kollegialen Charakter zusprechen, dıe
ınnerhal der Bischotssynode un in den natıonalen Bischotskonterenzen (sıc!)
vollzogen werden. Um die Konfterenz als Kollegialorgan begründen, genugt
allerdings dieser Ansatz VO Einzelbischot her nıcht. Denn S1e 1St dıe teilhafte
Verwirklichung der Kollegialıtät in eınem oberbischöflichen, mıttelinstanzlichen
GremiLium mıt ordentlicher un eıgener Leıtungsvollmacht, das VO der höchsten
Autorität errichtet eınem Teilkirchenverband oder eıner Ortskirchentamilie ZUSC-
ordnet SE ach alter Tradıtion (Patrıarchate, Metropolitanverbände) eıne Ausprä-
SUunNns der Communio-Struktur“. Idiese Struktur selbst Kırche als Communı1o0
eccles1arum gehört 7A3 unaufgebbaren Verfassung der Kırche bzw 1St göttlıchen
Rechts.

Auft dieser Lıinıe torttfahrend tindet der Textentwurt den hıstorischen Ausdruck
tür den ontologıschen Sachverhalt 1ın der Überzeugung und Praxıs der Alten
Kırche, da{fß dıe Bıschöte ber ıhre Diozese hınaus “Auß  S dorge tür andere Teıilkirchen
und dıe unıversale Kırche verpflichtet seıen und auch regionalen un allgemeı-
HC  e} Konzilien MHSAamMımneENtEraten (vgl 2—2 Damıt wırd endlich der horizon-
tale Aspekt der Kollegialıtaät angesprochen, der zwıschen den Teıilkirchen wiırkt.
Immerhiın sıeht der Entwurf 1n dieser Praxıs das enttferntere Fundament der
Bıschofskonferenz;: das entspricht auch der Gedankenführung 1n der Kırchenkon-
stıtution „Lumen gentium“ 7 Das unmıttelbare Fundament der Bıschofskonte-
TI In der euzeıt Nl aber eher praktısch-pastoraler Natur, nämlıch der
gemeınsame Erfahrungsaustausch.

Das entferntere hıstorische Fundament, die alte Tradıtion der Partikularkonzi-
lien, sıeht der Entwurt mıt der Wiıederbelebung un Empftehlung der Partikular-
konziılien durch „Christus Dominus“ (CD 36) un den revidierten Kodex CC
439—446) aufgenommen. Dagegen se1l der 7Zweck der Biıschotfskonterenzen eher der
Meınungs- und Erfahrungsaustausch mıt dem Zıel, iın der pastoralen Praxıs
eınem Konsens kommen. Tatsächlich spricht ein1ges dafür, dafß INa  . dıe
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Bischofskonterenzen als „mehr den alltäglıchen gemeınsamen pastoralen ‚Geschäf-
ten zugeordnet ansıeht“, „während die mehr grundsätzlichen ‚Weichenstellungen‘
VO eıt eıt Sache der Partikular- un Plenarsynoden 1St24 Das andert aber
nıchts daran, da{fß beıide Formen in gestufter Weıse (entsprechend der unterschiedli-
chen Intensıität der Vorbereıitung, Beratung und Zusammenarbeıt) rechtliche
Ausgestaltungen der organıschen Wıirklichkeit „Kollegialıtat“ sınd und ın diesem
Sınn als „kollegıial“ bezeichnet werden können.

Dıiese Konsequenz zıeht der Entwurf nıcht. Be1l den Beschlüssen der Bischofs-
konterenz handle sıch lediglich hollektive hte der Einzelbischöte, die eıne
gemeiınsame Wırkung hervorbrächten und sıch 1MmM Rahmen der Vollmachten
bewegten, die jeder Bıschot tür seıne Diözese habe Die Bischofskonterenz habe
deshalb 1U eıne Hıltstunktion tür dıe Bischöte.

Das alles scheıint darauf zıelen, dıe Bischofskonferenz als bloßes Beratungs-
gremı1um einzustufen, dessen Beschlüsse außerhalb der VO allgemeınen Recht
estimmten Gesetzgebungskompetenz füur den Einzelbischof unverbindlich sınd
(Semeınnt sınd damıt VOT allem Erklärungen oder Hırtenbriefe der Bischofskonte-
FEL DE lehrhaften Inhalts. Deshalb wırd VO Entwurt hervorgehoben, daf dıe
Bischofskonterenz ıhrer Natur nach operatıve, pastorale un sozı1ale, 1aber nıcht
direkt die Lehre betreffende Ziele verfolge. Rıchtig 1st; dafß sıch 1ın Sachen der Lehre
dıe Eınbindung der Bischöte in das Gesamtkollegiıum viel stärker auswirkt als be]
Fragen pastoraler Praxıs. Deshalb 1St auch die persönlıche Verantwortung des
Bischots als Lehrer seıner LDiözese 1er stärker gefordert. Verbindliches Lehren 1St
dem Gesamtkollegium vorbehalten, und der Einzelbischoft lehrt verbindlich HUT als
Glied des Gesamtkollegiıums un iın Übereinstimmung MI1t ıhm Darın drückt sıch
AaUs, da{ß dıe Kırche Communı10 tide1 1St Deswegen sıeht der Textentwurt Recht
das eigentliche Gewicht der Bischofskonterenz be] pastoralen Entscheidungen.

Be1l Lehrftragen besteht ıhre Aufgabe eher darın das ware hinzuzufügen das
Evangelıum und die kırchliche Lehre tur die konkrete Sıtuation ıhrer Regıon
auszulegen und die „Zeıichen der eıt  CC für diese deuten. uch das gehört ZUuU

Lehramt, un 1ın diesem Sınn sollte der Bischofskonterenz eıne eigenständige
Beurteilungskompetenz nıcht abgesprochen werden. Bahnt sıch 1n solchen Fragen
ın der Bischofskonterenz eın Konsens d. kommt dıesem Lehrkonsens ach den
Regeln theologischer Erkenntnislehre orößeres Gewicht als der Lehre eınes
Einzelbischots. Autorität hat der sıch iın eıner Bischofskonterenz abzeichnende
Konsens bzw deren Lehrerklärung deshalb auch für den Eınzelbischof, aufßer A

erkennt, dafß 1er VO der verbindlichen Glaubenslehre abgewichen wiırd: ın diesem
Fall 1St sS$1e weder für ıh och füur dıe Gläubigen verbindlich. Dafß be1 Erklärungen
über CUu«c Lehrfragen Konsultationen 1m Rahmen der Gesamtkirche und eventuell
die Einberufung eıner Synode angezeıgt sind, ergıbt sıch AUS der Commun10-
Struktur der Kırche.
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Die pragmatıschen Anlıegen 1m Prinzıplenstreıit
Man fragt sıch, ob der theoretische Aufwand un besonders die bısweilen

ZWUNSCH wirkenden Konstruktionen des Textentwurts notwendig sınd, den
Sorgen begegnen, dıe der Entwurt aufgrund der bisherigen Erfahrungen iın und
mıiıt den Bischofskonterenzen dorge MNag bereıiten, WENN die Bischofskonfe-
TEHZEN sıch ın bürokratische Entscheidungsstrukturen verwandeln, die dıe Mög-
iıchkeit der Beratung einschränken un: die Bischöfe schließlich ausführenden
Organen degradıeren. Zur orge besteht auch Anladfs, sollten dıe Bischöte durch
viele gemeınsame Beschlüsse daran gehindert werden, iın Gemeinschaft mıt dem
eıgenen Presbyterium dıe Probleme ıhrer Diözese lösen. Schliefßßlich wırd INan

füur dıe orge Roms Verständnıiıs haben, da AUS Mangel gegenseıtıger Konsulta-
t10n widersprüchlıiche oder nıcht genügend bedachte Erklärungen verschiedener
Bischofskonterenzen zumal iın Sachen der Lehre möglıch werden. Leider erwähnt
der Entwurt nıcht die auf der außerordentlichen Bıschotssynode geäußerte dorge,
da{fß eıner legıtımen Vielfalt un dem Eigenwirken der Teilkiırchen un ihrer
Bischotskonterenzen CENSC Grenzen SCZORCH werden.

Vielleicht sollte INan dem ömıiıschen Textentwurftf gegenüber die Warnung VOT

eıner „Verguickung 76703  s pragmatıschen Anlıegen UuUN theologischen Fragestellun-
«  gen wıederholen, dıe Joseph Ratzınger 1964 1im Blıck auf die konzılıiare Debatte
ber die Kollegialıtät zufßerte, „wodurch schliefßßlich dıe theologischen Aussagen
beinahe UTr och WI1e€e eıne Art iıdeologischer ber- oder Unterbau eıner
konkreten Absıcht ın bezug auf dıie Soziologıe der Kırche wirkten. Die richtige
Haltung mufste demgegenüber vielmehr se1n, das Pragmatische pragmatisch
bleiben lassen un deutlich sehen, W1€ schmal der wiırklıiche Bereich
göttlıchen Rechts 1n der Kırche un WwW1e€e orofß der dem Ermessen gelassene
Spielraum 1St

I)Den berechtigten Sorgen sollte deshalb nıcht durch den Abbau, sondern eher
durch eiınen siınnvollen Ausbau der Strukturen der kırchlichen Communı1i10, eLtwa

durch vermehrte Konsultationen den Biıschofskonterenzen un mıt Rom,
begegnet werden. Dazu Mag auch eın Überdenken der Arbeitsweise ınnerhalb der
Bischofskonferenzen 1m Geıist wahrer Kollegialıtät gehören. Denn wahre Kollegı1a-
lıtät drängt nıemanden A4aUS seıner Verantwortung, sondern tragt dieselbe mıt
Deshalb 1St daran eriınnern, da{fß ach alter Tradıtion gerade auf dem Gebiet der
Lehre dem Gedanken der Kollegialıtät nıcht das Mehrheıits-, sondern das Konsens-
prinzıp (ım Sınn der Einmütigkeıt, nıcht unbedingt der Eınstimmigkeıit) EeNLTL-

spricht. Dem könnte durch eıne Dıfferenzierung der Beschlufsverfahren Rechnung
werden. Ware das nıcht theologıisch sinnvoller als die Unterscheidung VOIl

„kollegial‘ und „kollektiv“?
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iıne nutzliche Erinnerung
Bedeutende Konzilstheologen dachten seıiıner eıt darüber anders als der Ent-

wurf der Bıschofskongregation. Jeröme Hamer, heute Prätekt der Ordenskongre-
yatıon, stellte fest, da{fß die bischöfliche Kollegialıtät iıhrer Natur ach nıcht 11UT eıne
unıversale Ausübung auf Weltebene kenne, sondern auch eıne begrenztere Weıse
der Ausübung auf regionaler Ebene: deshalb se1l auch die Bischotskonferenz eıne
Form, die bischöfliche Kollegialıität auszuüben“®. Joseph KRatzınger bedauerte, „dafß
dıe Bischöfe sıch aut dem Konzıl vielfach eıne wırksame Einrichtung der
Bischotskonterenz gewehrt un damıt auch dem für die Kırche bedeutsamen
synodalen Flement nıcht genügend Raum gegeben haben Auf diese Weıse annn
allzu leicht der Eindruck entstehen, da{fß INan die Kollegıalıtät da nıcht vollends

nehmen bereit 1St, s1e eıner gewıssen Beschränkung der eıgenen
Rechte führt.“ Zum „theologischen Ort der Bischotskonferenz“ bemerkte GE In
der Geschichte tinden WIr „vieltältige Auspragungen eınes kollegialen Rechtes VOT,
das weder eintach LLUT VO apst och VO Einzelbischof abgeleitet werden kann,
sondern Ausdruck des kollegialen FEFlementes 1ın der Kırche als eınes wırksamen un
rechtsbildenden Faktors 1st Insotern die Bıschotskonterenz autf das Vorbild der
altkiırchlichen Synodalstruktur zurückgreıft, ann und mu{fß auch S1e als Ausdruck
des kollegialen Strukturelementes aufgefafst werden.

In seiınem Zuerst 1965 erschienenen un 969 ErnNEeEuUtT abgedruckten Artıikel „Die
pastoralen Implikationen der Lehre VO der Kollegialıtät der Bischöte“ schreıibt

Ratzınger: ‚Nıcht selten tindet INan Ja dıe Meınung VOT, den Bıschotskonferen-
ZCH tehle jedwede theologische Begründung, S1e könnten daher auch gar nıcht 1n
einer den einzelnen Bischof verpflichtenden Weıse tätıg werden, der Begriff des
Kollegi1ums lasse sıch alleın autf den einheıtlıch handelnden Gesamtepiskopat
anwenden. Alleın, 1er stehen WIr wıeder VOT eiınem Fall,; dem eın einseıltig un
unhıstorisch vorgehender Systematisıierungstrieb versagt. ” Seıne Antwort, für die

autf den enannten Artıkel VO Hamer verweıst, lautet: „Dıi1e Bischofskonfe-
BELILZEN sınd also eıne der möglıchen Spieltormen der Kollegialıtät, welche darın

28Teilrealisıerungen erfahrt, die ıhrerseits auf das (3anze verweısen.
Erinnert 114  > sıch dieser Außerungen, die den Erneuerungswillen und schwier1-

pgCn Reformprozeiß des Konzıls spiegeln, un vermeıdet sowohl die Vermischung
der Sprachebenen als auch die Verquickung VO pragmatıschen Anlıegen un
cheologischen Fragestellungen, könnte CS sıch zeıgen, da{f die Posıtiıonen 1mM
Meınungsstreıit theologisch nıcht weıt auseinanderlıegen, als 6S manche ber-
spıtzten Formulierungen auf beiıden Seıten glauben machen. der CS könnte sıch
herausstellen, da{fß manche eınem Kırchenbild zurücklenken wollen, das das
Konzıil überwiınden wollte. uch annn hätte der klärende Meınungsstreıt w1e

Ratzınger ZCT: Konzilsdebatte bemerkte „insofern Posıtıves sıch
(gehabt), als die verborgenen soziıologıschen Apriorı1s, die ohne Z weıtel schon 1n
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der theologischen Debatte grundlegend miıtgewirkt hatten, damıt deutlich anls

Licht kamen und dıe Diskussion gewıissermaßen Redlichkeit SCWaNN, weı]l der
eigentliche Hiıntergrund des Gemeıhnten offen iın Erscheinung Lrat und nıcht mehr
hınter hıstoriıschen und dogmatischen Fassaden versteckt bliebh“ 2?
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